
 

Einladung 

zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

ISIN DE0005550602 und DE0005550636 

Drägerwerk AG & Co. KGaA 

Lübeck 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 04. Mai 2012, 10:00 Uhr,  

in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck,  

stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 

 

Tagesordnung 
 
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Dräger-

werk AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2011, des vom Aufsichtsrat gebil-
ligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, der Lageberichte für 
die Drägerwerk AG & Co. KGaA und den Konzern, des erläuternden Be-
richtes der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB, des Berichtes des Aufsichtsrates 
sowie des Berichtes des Gemeinsamen Ausschusses; Beschlussfassung 
über die Feststellung des Jahresabschlusses der Drägerwerk AG & Co. 
KGaA zum 31. Dezember 2011 

  
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, 

den Jahresabschluss der Drägerwerk AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2011 

in der vorgelegten Fassung festzustellen.  

  

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Ein-

berufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.draeger.com/GC/de/investoren/hauptversammlung/ eingesehen werden. 
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Gleiches gilt für den Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin für 

die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Haupt-

versammlung am 04. Mai 2012 zugänglich sein und mündlich erläutert werden.  

  

Mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresab-

schlusses nach § 286 Abs. 1 Satz 1 AktG ist keine Beschlussfassung der 

Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichts-

rat hat den Konzernabschluss nach § 171 AktG gebilligt. Die Voraussetzungen, 

unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Billigung 

des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Ver-

wendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss ge-

fasst. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  
 der Drägerwerk AG & Co. KGaA 
 

 Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 beträgt EUR 158.221.372,26. 

 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, 

diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 

 

 Ausschüttung einer Dividende von  

  

EUR 0,19 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie 

- insgesamt EUR 1.206.500,00 - 

EUR 0,13 je dividendenberechtigter Stammaktie 

- insgesamt EUR 1.320.800,00 - 

 

Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 155.694.072,26 wird auf neue 

Rechnung vorgetragen.  

 

Die Dividende ist am 07. Mai 2012 zahlbar. 

 

 



3 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin für das Geschäftsjahr 2011 

 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der 

persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu 

erteilen.  
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Ge-

schäftsjahr 2011 
 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu ertei-

len. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2012 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende 
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsfi-
nanzberichte 

 

 Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschus-

ses, vor, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2012 sowie zum Prüfer für eine gegebenenfalls erfolgende 

prüferische Durchsicht der verkürzten Abschlüsse und der Zwischenlageberich-

te des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsfinanzberichte für das Ge-

schäftsjahr 2012 und für das Geschäftsjahr 2013, soweit sie vor der Hauptver-

sammlung im Geschäftsjahr 2013 aufgestellt werden, zu wählen. 
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6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss 
des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Veräu-
ßerung  

 
 Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit der Erwerb nicht 

ausdrücklich gesetzlich zugelassen ist, einer besonderen Ermächtigung durch 

die Hauptversammlung. Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Ge-

sellschaft am 08. Mai 2009 zu Punkt 6 der damaligen Tagesordnung beschlos-

sene Ermächtigung zum Erwerb eigener Vorzugsaktien ist am 07. November 

2010 ausgelaufen. Um der Gesellschaft auch künftig die Möglichkeit zu geben, 

eigene Aktien zurückzukaufen, soll der Gesellschaft eine neue Ermächtigung 

erteilt werden. Sie soll sich auf Stammaktien und/oder Vorzugsaktien beziehen 

und auf fünf Jahre befristet sein.  

 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu 

beschließen: 

 

 a)  Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

 

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, bis zum 03. Mai 

2017 eigene Aktien, gleich welcher Gattung (Stamm- und/oder Vorzugsak-

tien), bis zu insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Aus-

übung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu 

erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eige-

nen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 

§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Pro-

zent des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwe-

cke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 

 

 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, 

in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder 

von ihr abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Un-
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ternehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Ge-

sellschaft handelnde Dritte ausgeübt werden. Der Erwerb kann sich unter 

vollständigem oder teilweisem Ausschluss des Andienungsrechts der Ak-

tionäre der jeweils anderen Gattung vollständig oder teilweise auf Aktien 

einer Gattung beschränken. 

 

 b) Arten des Erwerbs 

 

  Der Erwerb darf nach Wahl der persönlich haftenden Gesellschafterin  

 

  (i) über die Börse oder  

 

  (ii) aufgrund eines an jeweils alle Aktionäre einer Gattung gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots bzw. aufgrund einer an jeweils alle Aktio-

näre einer Gattung gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

von Verkaufsangeboten  
 
  erfolgen.  

 
 Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Kaufpreis je Aktie gleicher Gattung (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den am entsprechenden Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion 

ermittelten Kurs der Aktien der betreffenden Gattung im Xetra-Handel (o-

der in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um 

nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten. 

 

 Erfolgt der Erwerb der Aktien aufgrund eines an jeweils alle Aktionäre ei-

ner Gattung gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder aufgrund einer an 

jeweils alle Aktionäre einer Gattung gerichteten öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen 
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   im Falle eines an jeweils alle Aktionäre einer Gattung gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots der gebotene Kaufpreis je Aktie der betref-

fenden Gattung (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw. 

 

   im Falle einer an jeweils alle Aktionäre einer Gattung gerichteten öf-

fentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten die 

Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne 

(ohne Erwerbsnebenkosten) 

 

 den volumengewichteten Mittelwert der Schlussauktionspreise für Aktien 

der betreffenden Gattung im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des 

Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten, vierten und fünften Börsen-

handelstag vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen 

Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-

kaufsangeboten um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten.  

 

 Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an jeweils alle Aktionäre 

einer Gattung gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an jeweils 

alle Aktionäre einer Gattung gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Ab-

gabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maßgebli-

chen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 

von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den 

volumengewichteten Mittelwert der Schlussauktionspreise für Aktien der 

betreffenden Gattung im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des 

Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten, vierten und fünften Börsen-

handelstag vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. 

 

 Das Volumen des Kaufangebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten kann begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen 

Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-

kaufsangeboten das Volumen der angedienten Aktien das vorgesehene 

Rückkaufvolumen überschreitet, kann der Erwerb im Verhältnis der jeweils 
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angebotenen Aktien erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im 

Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen, ist insoweit ausgeschlos-

sen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 

angedienter Aktien je Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien können vorgesehen wer-

den. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist in-

soweit ausgeschlossen.  

 

 Das öffentliche Kaufangebot bzw. die öffentliche Aufforderung zur Abgabe 

von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 

 c) Verwendung der eigenen Aktien 

 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zuge-

lassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu 

verwenden: 

 

  (i) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 

oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbe-

schlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 

Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft 

eingezogen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfah-

ren, ist die persönlich haftende Gesellschafterin zur Anpassung der 

Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.  

 

  (ii) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder 

aufgrund eines Angebotes an alle Aktionäre veräußert werden, wenn 

der bar zu zahlende Kaufpreis den Börsenpreis der im Wesentlichen 

gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien der betreffen-

den Gattung nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser 

Weise veräußerten Aktien darf zusammen mit der Anzahl der neuen 

Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmig-
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tem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben werden, und der Anzahl der Aktien, die durch 

Ausübung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder Erfüllung 

von Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldver-

schreibungen und/oder Genussrechten entstehen können, die wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsaus-

schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10 Pro-

zent des Grundkapitals nicht überschreiten. Maßgeblich ist das 

Grundkapital zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung über die vorliegende Ermächtigung oder – falls dies ge-

ringer ist – das zum Zeitpunkt der Ausnutzung der vorliegenden Er-

mächtigung bestehende Grundkapital.  

 

  (iii) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbeson-

dere auch in Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 

Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sowie 

Zusammenschlüssen von Unternehmen.  

 

  (iv) Die Aktien können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zur Ge-

sellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, zum 

Erwerb angeboten und auf sie übertragen werden. Sie können auch 

Mitgliedern des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin 

in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführungsorgan der Gesellschaft 

oder Mitgliedern der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmens zum Erwerb angeboten und auf sie 

übertragen werden. Soweit Mitglieder des Vorstands der persönlich 

haftenden Gesellschafterin begünstigt sind, obliegt die Auswahl der 

Begünstigten und die Bestimmung des Umfangs der ihnen jeweils zu 

gewährenden Aktien zusätzlich dem Aufsichtsrat der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin. 

 

 Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz 

oder teilweise, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die Ermäch-

tigungen unter (ii) bis (iv) können auch durch abhängige oder in Mehr-
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heitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf deren 

Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausge-

nutzt werden. 

 

 Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aufgrund dieser Ermächtigung er-

worbenen eigenen Aktien wird ausgeschlossen, soweit sie gemäß den 

vorstehenden Ermächtigungen unter (ii) bis (iv) verwendet werden. 

 

 d) Zustimmung des Aufsichtsrates  

 

 Die Maßnahmen der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgrund die-

ses Beschlusses der Hauptversammlung dürfen nur mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates vorgenommen werden.  

 

 

Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tages-
ordnungspunkt 6 über die Gründe für die Ermächtigung der persönlich haften-
den Gesellschafterin, das Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien auszuschließen 
 

Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer 

Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 Prozent 

des Grundkapitals zu erwerben.  

 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zuletzt am 08. Mai 2009 einen Ermäch-

tigungsbeschluss zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der am 07. November 2010 

abgelaufen ist. Die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien soll erneuert werden, 

um der Gesellschaft auch künftig die Möglichkeit zu geben, eigene Aktien zurückzu-

kaufen. Dabei soll von der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechte-

richtlinie (ARUG) geschaffenen Möglichkeit, eine Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien für bis zu fünf Jahre zu beschließen, Gebrauch gemacht werden. Ferner soll 

die Gesellschaft nunmehr, nachdem die Stammaktien ebenfalls zum Börsenhandel 

zugelassen worden sind, auch zum Erwerb von Stammaktien ermächtigt werden.  
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Der Beschlussvorschlag sieht vor, die persönlich haftende Gesellschafterin zum Er-

werb eigener Aktien zu ermächtigen, die maximal 10 Prozent des im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung oder - falls dieser Wert geringer ist - des im Zeitpunkt der Aus-

übung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausmachen dürfen. Dabei hat 

der Erwerb über die Börse, aufgrund eines öffentlichen Kaufangebots oder aufgrund 

einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erfolgen. Der 

aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist jeweils zu beachten.  

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll jedoch nicht verpflichtet sein, jeweils im 

bisherigen Verhältnis der Aktiengattungen Stamm- und Vorzugsaktien ohne Stimm-

recht zurück zu erwerben. Vielmehr soll der persönlich haftenden Gesellschafterin 

die Möglichkeit eingeräumt werden, ausschließlich oder überwiegend Aktien der ei-

nen oder der anderen Gattung zu erwerben. Sie kann von dieser Möglichkeit nur bei 

entsprechender sachlicher Rechtfertigung Gebrauch machen. Der Erwerb von Aktien 

nur einer Gattung kann insbesondere im Hinblick auf den Verwendungszweck der 

zurück zu erwerbenden Aktien gerechtfertigt sein, wenn beispielsweise für eine Un-

ternehmensübernahme nur Aktien einer Gattung benötigt werden oder durch den 

gezielten Rückerwerb einer Gattung eine gezielte Kursstabilisierung bei der jeweili-

gen Gattung erreicht werden soll. Kaufangebote oder Aufforderungen zur Abgabe 

von Verkaufsangeboten sind jeweils an alle Aktionäre einer Gattung zu richten. 

 

Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle Aktionäre einer Gattung gerichteten öffentli-

chen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-

kaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung zur Abga-

be von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu kommen, dass die 

von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Ge-

sellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zutei-

lung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es nach lit. b) möglich sein, eine Repartie-

rung nach dem Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt 

nach Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem 

wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Außerdem soll 

es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 

Stück angedienter Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, ge-

brochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Rest-
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bestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu 

erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so ver-

mieden werden. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. 

Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden 

Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um 

den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Die persönlich haften-

de Gesellschafterin und der Aufsichtsrat halten den hierin liegenden Ausschluss ei-

nes etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre daher für sachlich 

gerechtfertigt.  

 

Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten können die 

Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien sie der Gesellschaft zu 

welchem Preis (bei Festlegung einer Preisspanne) anbieten möchten.  

 

Der jeweils gebotene Preis bzw. die Grenzwerte der von der Gesellschaft fest-

gelegten Kaufpreisspanne je Aktie gleicher Gattung und Ausstattung (ohne Erwerbs-

nebenkosten) dürfen den volumengewichteten Mittelwert der Schlussauktionspreise 

für Aktien gleicher Gattung und Ausstattung im Xetra-Handel (oder in einem an die 

Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten, vierten und fünften Börsenhandelstag 

vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen Angebots bzw. der öf-

fentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10 

Prozent über- oder unterschreiten.  

 

Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Angebots bzw. einer öf-

fentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichun-

gen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den vo-

lumengewichteten Mittelwert der Schlussauktionspreise für Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse am dritten, vierten und fünften Börsenhandelstag vor der öffentlichen An-
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kündigung der Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll weiter ermächtigt werden, die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen 

Zwecken, insbesondere auch zu den nachfolgend ausdrücklich aufgeführten Zwe-

cken zu verwenden. 

 

Die vorgeschlagene Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der verein-

fachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptver-

sammlung die Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über 

die Börse oder aufgrund eines Angebots an alle Aktionäre ermächtigen.  

 

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können 

nach Alternative (i) von der Gesellschaft eingezogen werden, ohne dass hierfür eine 

erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich wäre. Gemäß § 237 

Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung einer Gesellschaft die Einziehung 

ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass hierdurch eine Herabset-

zung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier vorgeschlagene 

Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative 

ausdrücklich vor. Durch die Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung 

erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grund-

kapital der Gesellschaft. Die persönlich haftende Gesellschafterin soll daher auch 

ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der 

sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

 

Voraussetzung für einen Bezugsrechtsausschuss ist dabei in Alternative (ii), dass die 

eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert 

werden, der den Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits bör-

sennotierten Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet. Ein solcher Bezugsrechtsausschluss ist gesetzlich 

möglich und in der Praxis üblich. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird – mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates – einen Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig 
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bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 

Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag wird nicht mehr als 5 Prozent des Bör-

senkurses betragen. Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien unter Bezugs-

rechtsausschluss und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein An-

gebot an alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapital-

märkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit die 

Chance, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel 

anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. 

Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden 

Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maxi-

mal 10 Prozent des Grundkapitals werden die Vermögensinteressen der Aktionäre 

angemessen gewahrt. 

 

Nach Alternative (iii) hat die Gesellschaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Ak-

tien zur Verfügung zu haben, um diese beim Erwerb von Sachleistungen, insbeson-

dere beim Erwerb von Unternehmen oder bei Beteiligungen daran als Gegenleistung 

anbieten zu können. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die 

notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Un-

ternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem 

trägt der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss Rechnung. Bei der Festlegung 

der Wertrelationen wird die persönlich haftende Gesellschafterin darauf achten, dass 

die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Sie wird sich insbeson-

dere bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien 

am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Um einmal erzielte Verhand-

lungsergebnisse nicht durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu 

stellen, ist eine systematische Anknüpfung an einen Börsenpreis insoweit allerdings 

nicht vorgesehen.  

 

Der Bezugsrechtsausschluss in Alternative (iv) ermöglicht es der Gesellschaft ferner, 

eigene Aktien der Gesellschaft Arbeitnehmern und/oder Mitgliedern der Geschäfts-

führung der Drägerwerk AG & Co. KGaA (d.h. Mitgliedern des Vorstands der persön-

lich haftenden Gesellschafterin in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführungsorgan der 

Gesellschaft) oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb anzubie-

ten. Hierdurch können Aktien als Vergütungsbestandteil für Arbeitnehmer und/oder 



14 

Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder der mit ihr verbundenen 

Unternehmen eingesetzt werden, die Beteiligung von Mitarbeitern und/oder Mitglie-

dern der Geschäftsführung am Aktienkapital der Gesellschaft gefördert werden und 

damit die Identifikation der Mitarbeiter und der Mitglieder der Geschäftsführung mit 

der Gesellschaft im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre gestärkt werden. 

Soweit Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin begüns-

tigt sind, obliegt die Auswahl der Begünstigten und die Bestimmung des Umfangs der 

ihnen jeweils zu gewährenden Aktien zusätzlich dem Aufsichtsrat der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin. 

 

Alle Maßnahmen der persönlich haftenden Gesellschafterin auf der Grundlage der 

Ermächtigungen der Hauptversammlung gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungs-

punkt 6 lit. a) bis c), also die Ausnutzung der Ermächtigungen sowohl zum Erwerb 

eigener Aktien als auch zur Verwendung erworbener Aktien, dürfen nur mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates vorgenommen werden. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die einer Ausnutzung nachfolgende 

Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen unter-

richten. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung eines etwaigen Stimmrechtes 
 
Stammaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechtes, Vorzugsaktionäre vorbehaltlich § 34 Abs. 5 der Satzung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung berechtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und zur Ausübung eines etwaigen Stimmrechtes sind jedoch nur diejenigen Ak-

tionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben und ihre 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung eines et-

waigen Stimmrechtes nachweisen.  

 

Der für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-

übung eines etwaigen Stimmrechtes zu führende Nachweis des Anteilsbesitzes 

muss durch eine von dem depotführenden Institut ausgestellte Bescheinigung erfol-
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gen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst und in Textform erstellt worden sein sowie sich auf den Beginn des 

einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen, das ist 

 

Freitag, der 13. April 2012, 00:00 Uhr, 
(sog. „Nachweisstichtag“). 

  

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes der Aktionäre (Stammaktionä-

re und Vorzugsaktionäre) müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zu-

gangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am  

 

Freitag, den 27. April 2012, 24:00 Uhr, 
 
jeweils unter der nachfolgend aufgeführten Adresse zugehen: 

 

 Drägerwerk AG & Co. KGaA 
c/o Commerzbank AG 
Group Markets Operations 
GS-MO 4.1.1 General Meetings 
60261 Frankfurt am Main 
Fax: 069-136-26351 
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

 

Bedeutung des Nachweisstichtages 
 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die Ausübung eines etwaigen Stimmrechtes als Aktionär nur, wer den Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und der Umfang eines etwaigen Stimmrechtes bemessen sich dabei ausschließ-

lich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nach-

weisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 

dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang eines etwaigen Stimm-

rechtes ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maß-

geblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach dem 

mailto:hv-eintrittskarten@commerzbank.com
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Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt 

für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 

zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 

sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächti-

gen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeu-

tung für die Dividendenberechtigung.  

 

Verfahren für die Stimmabgabe und Teilnahme durch einen Bevollmächtigten  
 

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr 

Stimmrecht (Stammaktien) in der Hauptversammlung bzw. ihr Teilnahmerecht 

(Stammaktien und Vorzugsaktien) an der Hauptversammlung auch durch einen Be-

vollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder 

eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine 

fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesit-

zes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

 

Soweit Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nicht an ein Kreditinstitut, eine 

Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen 

oder Institutionen erteilt werden, bedarf ihre Erteilung nach § 30 Abs. 2 der Satzung 

der Textform. Gleiches gilt nach § 134 Abs. 3 S. 3 AktG für ihren Widerruf und den 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. Vollmachten zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung, die nicht die Ausübung des Stimmrechts umfas-

sen, sind gegenüber der Gesellschaft in Textform nachzuweisen. 

 

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten 

oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Be-

vollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die 

Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine 

Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder auf 

elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:  

 

  Drägerwerk AG & Co. KGaA 
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  c/o UBJ. GmbH 

  Drägerwerk HV 2012  

  Kapstadtring 10 

  22297 Hamburg 

  Telefax: 040 6378-5423 

  E-Mail: hv@ubj.de 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der 

Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter 

Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Wi-

derruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswe-

gen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

 

Wir bitten unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der Bevollmächtigung und Wi-

derrufe von Vollmachten, soweit diese postalisch oder per Telefax übermittelt wer-

den, bis Donnerstag, den 03. Mai 2012, 18:00 Uhr (Eingang), unter vorstehender 

Adresse zu übermitteln. 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, erhalten 

die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben 

beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird, und steht unter 

www.draeger.com/GC/de/investoren/hauptversammlung/ zum Download zur Verfü-

gung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder ande-

rer in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleich gestellter Personen 

und Institutionen sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevoll-

mächtigung können Besonderheiten gelten. Die Aktionäre werden gebeten, sich in 

einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution 

über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.  

 

Die Gesellschaft bietet ihren Stammaktionären an, von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit einer etwaigen Stimm-
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rechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich 

fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes 

nach den vorstehenden Bestimmungen führen. Die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungs-

gebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular 

zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter wird jeder Eintrittskarte beigefügt. Dieses steht auch unter 

www.draeger.com/GC/de/investoren/hauptversammlung/ zum Download zur Verfü-

gung. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform übermittelt werden. 

 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor 

der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Er-

leichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Donnerstag, 
den 03. Mai 2012, 18:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an 

folgende Adresse zu übermitteln:  
 

Drägerwerk AG & Co. KGaA 

c/o UBJ. GmbH 

Drägerwerk HV 2012  

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Darüber hinaus bieten wir Stammaktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversamm-

lung angemeldet, den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Best-

immungen geführt haben und zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit 

der Ausübung eines etwaigen Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
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Rechte der Aktionäre 
 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 

den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (letzteres entspricht aufgerundet auf die 

nächst höhere volle Aktienzahl Stück 195.313 Aktien) erreichen („Quorum“), können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-

setzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-

dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an die per-

sönlich haftende Gesellschafterin als Vertretungsorgan der Gesellschaft zu richten 

(Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende Gesellschafterin der Dräger-

werk AG & Co. KGaA, Vorstand, Moislinger Allee 53 – 55, 23558 Lübeck) und muss 

der Gesellschaft mindestens dreißig Tage vor der Hauptversammlung (wobei der 

Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also 

spätestens bis 

 

Dienstag, den 03. April 2012, 24:00 Uhr, 
 

zugehen. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 

Satz 3 AktG und §§ 142 Abs. 2 Satz 2 sowie 70 AktG verwiesen.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 
AktG 

 

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag  der persönlich haftenden 

Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrates zu einem bestimmten Punkt der Ta-

gesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern 

machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 

127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 

 

  Drägerwerk AG & Co. KGaA 

  Gegenanträge zur Hauptversammlung  

  Moislinger Allee 53 – 55 
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  23558 Lübeck 

  Fax: +49 (0) 451 – 882-75245 

  e-mail: hauptversammlung@draeger.com 

 

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des 

Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Ver-

waltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.draeger.com/GC/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich, wenn ihr die 

Gegenanträge mit einer Begründung mindestens vierzehn Tage vor der Hauptver-

sammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht 

mitzurechnen sind), also spätestens bis 

 

Donnerstag, den 19. April 2012, 24:00 Uhr, 
 

unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adres-

sierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.  

 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in 

§ 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen. Für Vorschläge von Aktio-

nären zur Wahl von Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 

AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet 

zu werden und eine Veröffentlichung kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG ge-

nannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, aus-

geübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält.  

 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 
 
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in der Hauptversammlung 

mündlich gestelltes Verlangen in der Hauptversammlung von der persönlich haften-

den Gesellschafterin Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft und über An-

gelegenheiten der persönlich haftenden Gesellschafterin, soweit sie in Zusammen-

hang mit der Gesellschaft stehen, zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
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schaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversamm-

lung zu Punkt 1 der Tagesordnung auch der Konzernabschluss und der Konzernla-

gebericht vorgelegt werden.  

 

Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der Ge-
sellschaft  
 
Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung 

einschließlich des schriftlichen Berichts der persönlich haftenden Gesellschafterin zu 

Tagesordnungspunkt 6 auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.draeger.com/GC/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich. Weitergehende 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, 

§ 131 Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls unter 

www.draeger.com/GC/de/investoren/hauptversammlung/. 

 

 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung  

 

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 42.265.600,00 und ist in 10.160.000 

stimmberechtigte Stammaktien und 6.350.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ein-

geteilt. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl 

der Aktien der Gesellschaft damit 16.510.000 und die Gesamtzahl der in der Haupt-

versammlung stimmberechtigten Aktien 10.160.000.   

 

 Lübeck, im März 2012 

 Drägerwerk AG & Co. KGaA 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin  

Drägerwerk Verwaltungs AG 

Der Vorstand  


